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Annina Steinemann ist in der Stadt Schaff-
hausen aufgewachsen und lebt nach wie 
vor in der Region. Als Sozialberaterin und 
Teamleiterin in der Abteilung Existenzsi-
cherung bei der Stadt Schaffhausen ist sie 
auch beruflich eng mit den verschiedens-
ten Menschen aus der Region verbunden.

«Bock»: Was schätzen Sie an der Region 
am meisten?
Annina Steinemann: Die angenehme 
Grösse. Schaffhausen bietet alles, was man 
braucht, ist aber nicht zu anonym, so dass 
man viele der Menschen hier kennt. Das 
grösste in der Region ist für mich aber die 
Natur und insbesondere der Rhein. Ob 
mit dem Weidling, an unserem wunder-
schönen «Rhiiplätzli» oder in der «Rhy-
badi»: Den Sommer verbringe ich vor al-
lem wegen dem Rhein am liebsten in der 
Region. Ich könnte mir keinen schöneren 
Wohnort vorstellen. 

Was ist Ihre liebste Freizeitbeschäftigung 
und weshalb?
Steinemann: Definitiv Sport! Seit über 
10 Jahren bin ich eine leidenschaftliche 
Läuferin. Nach einem strengen und tur-
bulenten Arbeitstag ist es für mich die 
beste Medizin, in der Natur Laufen zu 
gehen. Ein Lauf in der Mittagspause gibt 
mir neue Energie, aber ebenso die not-
wendige Erholung. Neben dem Laufen 
liebe ich das Wandern in den Bergen oder 
auf dem Randen und regelmässiges Fit-
nesstraining. Sport ist für mich als Aus-
gleich zur Arbeit sehr wichtig. Da kann 

ich abschalten und mich auspowern. Aus-
serdem koche ich sehr gerne und bin viel 
mit Freunden und Familie unterwegs. Das 
Reisen darf natürlich auch nicht zu kurz 
kommen. 

Was bedeutet Ihnen Familie?
Steinemann: Familie ist für mich das 
Grösste. Ich verbringe viel Zeit mit meiner 
Familie. Einmal in der Woche, meistens 
sonntags, treffen wir uns alle zu einem ge-
meinsamen Abendessen, meistens bei mei-
nen Eltern in Schaffhausen. Es ist schön zu 
wissen, dass ich immer auf meine Familie 
zählen kann und ihre Unterstützung be-
komme – egal, welche Pläne ich habe und 
Entscheidungen ich treffe.

Was bedeutet für Sie «das grösste Glück»?
Steinemann: Das grösste Glück in meinen 
Augen ist das, was viele für selbstverständ-
lich halten: Gesundheit. Gesundheit ist die 
Basis für alles in unserem Leben. Glücklich 
schätzen kann sich, wer einer erfüllenden 
Arbeit nachgehen darf, welche es gleich-
zeitig erlaubt, gut davon leben zu können. 
Gerade in meinem Beruf habe ich oft mit 
schwierigen Schicksalen zu tun. Viele Men-
schen sind nicht mit diesem Glück gesegnet, 
deshalb ist es enorm wichtig für unsere Ge-
sellschaft, dass wir Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen unterstützen. Dies ist 
eine sehr erfüllende Arbeit, vor allem wenn 
man erlebt, wie das Glück wieder in das Le-
ben der Menschen zurückkehrt. (lg.)

Eine Sporteinheit in der Mittagspause gibt Annina Steinemann neue Energie, aber ebenso die 
notwendige Erholung und den Ausgleich zum Arbeitstag. Bild: lg.
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Das Konku-
binatspaar 

X und Y war un-
zertrennlich, und 
zwar derart, dass die 
Partner offenbar 
wie selbstverständ-

lich davon ausgingen, der Tod des einen 
würde in der Gegenwart des anderen ein-
treten. So gelangte ein handschriftliches 
gegenseitiges Testament zur Eröffnung: 
«Wenn wir gemeinsam verunfallen, mit 
Töff oder Auto, ist der Überlebende 
von uns Alleinerbe.» Partner X erlitt 
während einer alleinigen Autofahrt 
einen Herzinfarkt; ob er daran oder am 
dadurch verursachten Unfall verstarb, ist 
Gegenstand von Untersuchungen.           
Nächste Verwandte sind zwei Neffen, 
mit welchen der Erblasser seit Jahren 
keinerlei Kontakt hatte. Diese sind zwar 
gesetzliche Erben, können jedoch man-
gels Pflichtteils von der Erbberechtigung 
ausgeschlossen werden. Dies hat in der 
korrekten Form zu erfolgen. Ein einziger 
Satz, handschriftlich abgefasst, datiert 
und unterzeichnet, hätte genügt: «Ich, 
X, setze hiermit meine Lebenspartnerin 
Y als Alleinerbin meines gesamten Nach-
lasses ein, falls unsere Partnerschaft bei 
meinem Ableben noch besteht.»   
Zufolge der effektiv gewählten «Wir»-
Form sowie der Unterzeichnung des 
Textes durch beide Partner handelt es 
sich inhaltlich um einen Erbvertrag, der 

Begünstigungswille des einen Partners 
hängt mutmasslich von jenem des 
andern ab (Korrespektivität). Allerdings 
ist die dafür nötige Beurkundungsform 
nicht eingehalten; im Gegensatz zum 
deutschen Recht sind solche gemein-
schaftlichen Testamente in der Schweiz 
nicht zulässig, sondern anfechtbar. 
Auch wenn sich ergeben sollte, dass der 
Erblasser die Urkunde alleine abgefasst 
– und seine Partnerin den Text ledig-
lich mitunterzeichnet – hatte, ist eine 
Umdeutung in ein formgültiges eigen-
händiges Testament des X gemäss Praxis 
kaum erfolgsversprechend (klassisches 
Juristenfutter).  
Die Neffen stellen sich auf den Stand-
punkt, die Bedingung für die Begünsti-
gung der Partnerin Y sei nicht eingetre-
ten, zudem sei der Wille des Erblassers 
auch formell mangelhaft ausgedrückt. 
Dies ein Beispiel für eine an sich einfache 
erbrechtliche Ausgangslage, die nun in 
vielerlei Punkten zu Streitigkeiten und 
zu einer behördlichen Erbschaftsver-
waltung Anlass gibt. Die Anwälte freuen 
sich, die Gerichte weniger. Und einmal 
mehr zeigt sich: Ferne Verwandte treten 
spätestens dann auf den Plan, wenn es 
was zu erben gibt. Das Erbrecht ist defi-
nitiv keine moralische Angelegenheit.
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